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„Veränderung“ – Fachbegriff 
mit erweitertem Inhalt (Teil 1)
IST EINE WESENTLICHE ÄNDERUNG AN ELEKTRISCHEN ANLAGEN UND BETRIEBSMITTELN VERGLEICHBAR MIT DER 
WESENTLICHEN VERÄNDERUNG NACH DER KÜNFTIG GELTENDEN EU-MASCHINENVERORDNUNG? AUS ARBEITEN DER 
INSTANDHALTUNG AN DER ELEKTRISCHEN AUSRÜSTUNG VON MASCHINEN KANN RASCH EINE WESENTLICHE VERÄNDE-
RUNG DER MASCHINE WERDEN. VERÄNDERUNGEN AN MASCHINEN SIND NACH DEM FÜR DIE ELEKTRISCHE AUSRÜSTUNG 
VON MASCHINEN GELTENDEN RECHT EINZUORDNEN. DAS LETZTE WORT IST NOCH NICHT GESPROCHEN, JEDOCH KOMMT 
NOCH EINIGES AUF UNS ZU! EINE ERSTE ORIENTIERUNG FÜR ALLE, DIE GENAUER HINSCHAUEN WOLLEN.

1. Einleitung

Zu technischen Fachbegriffen aus dem na-
tionalen Elektrotechnikgesetz, wie auch 
aus dem Arbeitnehmer:innenschutzgesetz, 
treten in den letzten Jahren verstärkt auch 
gleich- oder ähnlich lautende Fachbegriffe 
aus dem technischen Recht der EU, die je-
doch mit anderen oder erweiterten Bedeu-
tungen verknüpft sind (Bild 1).

 Einer dieser Begriffe ist der Begriff 
„Wesentliche (Ver-)Änderung“. Es kann 
auf den ersten Blick durchaus verwirrend 
sein, zwischen den Begriffen „Änderung“, 
„Wesentliche Änderung“ und „Wesentliche 
Veränderung“ Unterschiede zu erkennen. 
Noch dazu, wo in den englischsprachigen 
Fassungen der europäischen Dokumente 
für alle diese unterschiedlichen Begriffe der 
deutschen Sprache die Wörter „substancial 
modifications“ verwendet werden.

Diese neuen oder erweiterten Inhalte sind 
in einigen Fällen mit neuen, geänderten Ver-
pflichtungen für Hersteller von Produkten 
aber auch z. B. für jene Personen verbunden, 
die für die Instandhaltung von elektrischen 
Anlagen, Maschinen und Geräten verant-
wortlich sind. Allzu schmal ist zum Beispiel 
die Trennlinie zwischen umfangreichen War-
tungsarbeiten und wesentlichen Verände-
rungen bei Maschinen und Produkten mit 
digitalen Elementen.

Betrachten wir die genannten Begriffe und 
ihre Inhalte im Detail und werfen wir dabei 
vor allem einen Blick auf die ab den Jahren 
2026 und 2027 auch in Österreich geltenden 
EU-Verordnungen. Beginnen wir mit dem 
Österreichischen Elektrotechnikgesetz 1992 .

2.	� Wesentliche Änderungen von  
Anlagen und Betriebsmitteln

Die Entscheidung, in welchen Fällen eine 
Änderung als wesentliche Änderung einer 
elektrischen Anlage oder eines elektrischen 
Betriebsmittels gilt, muss nach ETG-1992  
§ 1 (3) und (5) getroffen werden.
„(3) Eine wesentliche Änderung einer elek-
trischen Anlage liegt vor, wenn eine der fol-
genden Bedingungen erfüllt ist:
1.	� Die Stromart(en) (Gleichstrom, Drehstrom, 

Wechselstrom) wird (werden) geändert.
2.	�Die Nennspannung(en) der Anlage wird 

(werden) um mehr als 20% geändert, es 
sei denn, die Anlage wurde so errichtet, 
daß diese Änderung bei ihrer Konstruktion 
berücksichtigt wurde und höchstens eines 
bereits bei der Auslegung vorgesehenen 
Austausches einzelner Betriebsmittel be-
darf.

3.	� Durch Änderungen der Schutzmaßnahme 
bei indirektem Berühren in einem Anla-
genteil werden Auswirkungen in anderen 
Anlagenteilen ausgelöst.

4.	�Durch andere Maßnahmen werden die 
Voraussetzungen für die Wirksamkeit der 
Schutzmaßnahmen gegen direktes oder 
bei indirektem Berühren beeinträchtigt.

5.	�Eine wesentliche Änderung eines elektri-
schen Betriebsmittels liegt vor, wenn eine 
der folgenden Bedingungen erfüllt ist:

	� a.	 Eine oder mehrere der Größen oder 
Eigenschaften Stromart, Nennspannung, 
Nennstrom, Nennleistung, Nennbetriebs-
art, Nenndrehzahl oder Nennfrequenz der 
Stromversorgung werden geändert, es sei 
denn, das Betriebsmittel ist so gebaut, daß 
diese Änderung ohne baulichen Eingriff 
möglich ist und die Auswirkungen dieser 
Änderung bereits bei der Konstruktion des 
Betriebsmittels berücksichtigt wurden.

	� b.	 Teile des elektrischen Betriebsmittels, 
die dem Schutz des Benützers oder an-
derer Personen dienen, werden geändert 
oder dauernd entfernt.“

Wenn nun eine Änderung an der elektri-
schen Anlage oder eine elektrischen Be-
triebsmittel die Kriterien einer „wesentlichen 
Änderung“ erfüllt, dann gibt ETG-1992 § 
6(1) klare Anforderungen „was zu tun ist“. 
Auf den Begriff „wesentliche Erweiterung“ 
soll hier bewusst nicht näher eingegangen 
werden. (Siehe dazu auch den Text zum 
Thema: „Wesentliche Erweiterung im ETG 
1992 - ein Perspektivenwechsel“ )
Im § 6(1) ETG 1992 können wir lesen:
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Bild 1: Der Fachbegriff: Wesentliche (Ver-)Änderung in unterschiedlichen Texten des technischen Rechts
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„§ 6. (1) Wer wesentliche Änderungen oder 
Erweiterungen an bestehenden elektrischen 
Anlagen oder elektrischen Betriebsmitteln 
ausführt, hat dabei jene verbindlichen elek-
trotechnischen Normen und verbindlichen 
elektrotechnischen Referenzdokumente, wel-
che im Zeitpunkt des Ausführungsbeginnes 
solcher Arbeiten in Kraft stehen, einzuhalten. 
Hiebei sind auch bestehende Anlagenteile 
mit unmittelbarem funktionellen Zusam-
menhang insoweit an diese Bestimmungen 
anzupassen, als dies für die einwandfreie 
Funktion der elektrischen Schutzmaßnahmen 
erforderlich ist.“

§ 6 (1) beschreibt im letzten Satz den 
Umfang der gesetzlich geforderten Aus-
wirkung von wesentlichen Änderungen für 
bestehende Anlagenteile.

Aus diesem Satz kann man zunächst ein-
mal sehen, dass nicht alle Anlagenteile (also 
nicht die gesamte bestehende Anlage) im 
Zuge von wesentlichen Änderungen an neue 
elektrotechnische Bestimmungen anzupas-
sen sind, sondern nur jene, die einen „un-
mittelbaren funktionellen Zusammenhang“ 
mit dem geänderten Anlagenteil haben.

Eine weitere Einschränkung der gesetz-
lich mindestnotwendigen Anpassung ent-
steht dadurch, dass die Anpassung der be-
stehenden Anlagenteile mit unmittelbarem 
funktionellen Zusammenhang an die neuen 
Bestimmungen nur insoweit durchzuführen 
ist, „als dies für die einwandfreie Funktion 
der elektrischen Schutzmaßnahmen erfor-
derlich ist“.

Der Gesetzgeber fordert demnach „nur“, 
dass nach Abschluss der Änderungsarbei-
ten, auch in den bestehenden Anlagenteilen 
(in den wesentlich geänderten sowieso) die 
Schutzmaßnahmen weiterhin einwandfrei 
funktionieren, bzw. soweit an die neuen ver-
bindlichen elektrotechnischen Normen und 
verbindlichen elektrotechnischen Referenz-
dokumente angepasst werden, dass diese 
einwandfrei funktionieren.  Der Gesetzgeber 
geht dabei natürlich davon als, dass der Be-
treiber der Anlage die Anforderungen des 
ETG-1992 § 3 (1) hinsichtlich Instandhaltung 

einhält (bzw. bisher eingehalten hat). Sollte 
dies nicht der Fall (gewesen) sein, kann es 
anlässlich der Durchführung von wesentli-
chen Änderungen zu Notwendigkeiten der 
Instandhaltung des bestehenden Anlagen-
teils kommen. (Dies kann jedoch - weil in 
starker Anhängigkeit vom Anlagenzustand 
- hier nicht näher diskutiert werden.)

Wie im praxisorientierten Kommentar 
zum Elektrotechnikrecht  angegeben, ist 
hier die Grenze, inwieweit Anpassungen 
vorzunehmen sind, im Einzelfall zu ziehen. 

Auch die Beurteilung, inwieweit ein un-
mittelbarer funktioneller Zusammenhang 
zwischen der bestehenden Anlage und 
dem wesentlich geänderten besteht, gibt 
der Kommentar im Fachbuch auf Seite 19 
einen Hinweis (z. B. Anspeisung des erwei-
terten bestehenden Anlagenteils über das 
gleiche Schutzorgan). Wenn man nun diese 
Anforderungen (die natürlich als gesetzliche 
Mindestanforderungen zu verstehen sind) 
technisch betrachtet, so geht es hier „nur“ 
darum, dass nach durchgeführter wesentli-
cher Änderung eine Anlage entsteht, in der 
einerseits im geänderten Anlagenteil die 
verbindlichen elektrotechnischen Normen 
und verbindlichen elektrotechnischen Refe-
renzdokumente eingehalten werden, wel-
che im Zeitpunkt des Ausführungsbeginns 
dieser Arbeiten in Kraft stehen (standen) 
und andererseits im „Altbestand“ – falls 
notwendig – Anpassungen an die aktuellen 
Bestimmungen ausgeführt werden, damit 
die elektrischen Schutzmaßnahmen ein-
wandfrei funktionieren. 

Weitere Anforderungen stellt der Gesetz-
geber im § 6 nicht. (Schutztechnisch betrach-
tet, bedeutet diese Forderung ohnehin eine 
Selbstverständlichkeit!)

Eine gewisse Unschärfe in der Interpre-
tation des ersten Absatzes des § 6 entsteht 
leider dadurch, dass in den Anforderungen 
auf verbindliche elektrotechnische Normen 
und verbindliche elektrotechnische Referenz-
dokumente Bezug genommen wird, und 
nicht auch auf die in der Elektrotechnikver-
ordnung 2020 angeführten sogenannten 

„kundgemachten Normen“. Diese Unschärfe 
sollte im Rahmen der in den nächsten Jahren 
sicherlich vorgesehenen Neuauflage des 
Elektrotechnikgesetzes klargestellt werden. 
Bis dahin ist aus meiner (technischen) Sicht 
jedenfalls davon auszugehen, dass hier auch 
die Anforderungen von kundgemachten 
elektrotechnischen Normen gemeint sind; 
natürlich unter Einschluss der in der ETV 
2020 vorgesehenen Möglichkeiten von kund-
gemachten elektrotechnischen Sicherheits-
vorschriften abzuweichen.

Elektrische Betriebsmittel

Im Zusammenhang mit dem Begriff „we-
sentliche Änderung“ von bestehenden 
elektrischen Anlagen“ steht natürlich auch 
der Begriff der „wesentliche Änderung von 
elektrischen Betriebsmitteln“.

Bei der Durchführung von wesentlichen 
Änderungen von bestehenden elektrischen 
Anlagen wird es in einigen Fällen auch zu 
„Eingriffen“ in bestehende elektrische Be-
triebsmittel kommen; damit meine ich in 
erster Linie das Eingreifen in bestehende 
Verteilungen (zum Beispiel in Schaltgerä-
tekombinationen in der Funktion von Zäh-
lerverteilern, Hausanschlusskästen oder 
Installationsverteilen). Hier muss der Er-
richter der Änderung jedenfalls beurtei-
len, ob es sich bei den durchzuführenden 
Änderungen) um wesentliche Änderungen 
des Betriebsmittels (z. B. des Verteilers, der 
Verteiler, der Niederspannungs-Schaltgerä-
tekombination) handelt und entsprechend 
dieser Beurteilung handeln. Dies kann eine 
vollständig neue Konformitätsbewertung 
des Betriebsmittels nach der Niederspan-
nungs- und EMV-Richtlinie (bzw. nach den 
geltenden harmonisierten europäischen 
Normen) notwendig machen.   
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